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lediglich sich auf die [Erörterung]militärischer Verhältnisse und Vorgänge, wel
che im Russischen Entwurf3 vorgesehen seien, zu beschränken und in keinerlei 
Weise, weder mittelbar noch unmittelbar, irgend welche auf die Kriegführung zur 
See bezüglichen Verhandlungen zu pflegen haben.

Auf den Bericht und Antrag des Departements wird beschlossen:
1. Der Gesandtschaft mit Note nach Entwurf im Wesentlichen zu antworten, 

dass der Bundesrath nicht im Falle sein werde, seinem Abgeordneten nach Brüs
sel in lezterer Richtung Weisungen zu ertheilen, dass er aber an sein Rundschrei
ben vom 8.diess4 betreffend Eröffnungen über den Stand der Verhandlungen 
wegen der Zusazartikel vom 20. Oktober 18685 zur Genfer Übereinkunft vom 
22. August 18646 und daran erinnern müsse, dass die §§6—14 der Zusazartikel 
auf den Seekrieg sich beziehen und es unmöglich wäre, ihrer keine Erwähnung zu 
thun neben den auf die Landheere bezüglichen §§ 1—5, mit welchen sie ein Gan
zes bilden, das aufzulösen dem Bundesrath nicht zukomme.

2. Sei von dem Inhalte der Gesandtschafts-Note und der hierseitigen Antwort 
den Gesandtschaften in Paris, Rom und Wien Kenntniss zu geben und Abschrift 
der verschiedenen Aktenstüke dem Schweiz. Gesandten in Berlin Hrn. Hammer 
zuzustellen.

3. E 2/333 Vgl. auch Nr. 50.
4. Nr. 53.
5. BBl 1868, 3, S. 1076 -1083 .
6. AS 1863 -1 8 6 6 ,  S. 5 2 0 -5 3 0 .
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Der schweizerische Delegierte an der Brüsseler Kriegsrechtskonferenz,
B. Hammer, an den Bundespräsidenten und Vorsteher 

des Politischen Departements, K. Schenk

B Conferenz von Brüssel Brüssel, 18. August 1874

Im Anschluss erhalten Sie das Redaktionsresultat der heutigen Commissions
sitzung, auf deren später folgendes Protokoll1 ich hinweisen muss, um demselben 
den einlässlichen Bericht über den Gang der Verhandlungen zu entnehmen.

Der einmal unternommenen Aufgabe getreu, aus der projektirten Convention, 
wenn sie doch einmal zu Stande kommen sollte, die grösstmögliche Ausbeute für 
die Ansprüche einer Offensiv-Armee par excellence zu gewinnen, war es auch 
hier wieder Deutschland, welches diese militärischen Ansprüche in § 45 in einer 
Weise urgirte, welche die Möglichkeit eines Falles von levée en masse soviel wie 
illusorisch macht.

1. Nicht abgedruckt.
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Ich habe hiegegenüber die durch Ihre Instruktionen2 vorgezeichnete Haltung, 
wenn auch ohne den gewünschten Erfolg, eingenommen und hege höchstens 
noch einige Hoffnung, dass in der II. Lesung etwa die eine oder andere Ungeheu
erlichkeit von diesem Artikel noch abgestreift werden kann.

Morgen gelangen wir an die «Requisitionen und Contributionen» und nach 
Schluss des Russischen Entwurfes an die Belgischen Neutralitätspunkte3. In letz
terer Hinsicht, glaube ich, werde es möglich sein, die vorzuschlagenden Rechts
bestimmungen auf diese genannten Punkte zu beschränken, und werde ich, unter 
Wahrung des mir von Ihnen vorgezeichneten Standpunktes und unter Vorbehalt 
aller Entschliessungsfreiheit Ihrerseits, in eine Discussion eintreten, falls Sie mir 
keine gegentheilige Weisung zugehen lassen. Besprechungen mit der belgischen 
Delegation, mit Holland und Belgien haben über diese und andere Punkte unse
rerseits stattgefunden, und es liegt Belgien ebensosehr daran, namentlich Art. 24 
seiner Vorschläge durchzusetzen (zur Vermeidung künftiger Collisionen), als es 
ihm daran liegt, einen Neutralitätscodex aus der Hand der Grossmächte nicht zu 
empfangen.

Wir werden morgen über die Belgisch-Holländischen Vorschläge noch eine 
Besprechung unter den Klein- und Neutralstaaten haben und werde ich versu
chen, das Programm der Belgischen Vorschläge auf ein Minimum zu beschränken 
und werde nöthigenfalls telegraphisch um Weisung bitten. Betreffend die Ihnen 
letzter Tage zugegangenen oder nächstens noch zugehenden Redaktionsent
würfe erbitte ich mir nach Ihrer Convenienz, entweder schliessliche Instruktionen 
oder die Erklärung, dass Sie über den gesammten Entwurf oder einzelne Punkte 
dermalen noch nicht schlüssig seien.

2. Vgl. Nr. 52, Anm. 9.
3. Vgl. Actes de la Conférence de Bruxelles. Bruxelles 1874. S. 269-274 (E 2/333).
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Protokoll der Sitzung des Bundesrates vom 18. November 1874 

6616. Ausstellung in Philadelphia im Jahre 1876

Eisenbahn- und Handelsdepartement. Antrag vom 12. November 1874

Nach Einsichtnahme von dem Berichte1, welchen das Depart, über die gemäss 
Schlussnahme vom 2. September2 lezthin getroffenen einleitenden Vorbereitun
gen für die Betheiligung der Schweiz bei der 1876 in Philadelphia stattfindenden 
allgemeinen Ausstellung und die daherigen Ergebnisse erstattet hat, wird in 
Genehmhaltung der gestellten Anträge beschlossen:

1. E 14/20.
2. E 1004 1/98, Nr. 5111.
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